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1 NEUIGKEITEN ZUR CORONA-KRISE
  UND HOCHWASSERKATASTROPHE
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Höhe des Elterngeldes: Wann Lohneinbußen infolge der Corona-Krise unberücksichtigt bleiben 
1.1
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•

Die Antragstellung für die Überbrückungshilfe III Plus 
ist ab jetzt möglich. Mit der Überbrückungshilfe III 
Plus unterstützt die Bundesregierung auch weiterhin 
von der Corona-Pandemie betroffene Unternehmen, 
Soloselbständige und Freiberufler aller Branchen  
für den Förderzeitraum Juli bis September 2021. Die 
Bedingungen entsprechen weitgehend der Über-
brückungshilfe III. 

Neu ist bei der Überbrückungshilfe III Plus  
Folgendes:

Unternehmen, die im Zuge der Wiedereröffnung 
Personal aus der Kurzarbeit zurückholen, neu  
ein stellen oder anderweitig die Beschäftigung 
erhöhen, können alternativ zur allgemeinen Per-
so nal  kostenpauschale eine Personalkostenhilfe 
(„Restart-Prämie“) als Zuschuss zu den dadurch 
steigenden Personalkosten erhalten. 
Unternehmen wird es künftig erleichtert, durch 
gezielte Stabilisierungs- und Restrukturierungs-
maß nahmen eine Insolvenz zu vermeiden. Ersetzt 
werden Gerichtskosten von bis zu 20.000,00 € 

pro Monat für die insolvenzabwendende Restruk-
tu rierung von Unternehmen in einer drohenden 
Zahlungsunfähigkeit. 

Zudem wurde die Neustarthilfe erweitert und ver-
bessert:
Mit dem neuen Programm Neustarthilfe Plus werden 
weiterhin Soloselbständige, Kapitalgesellschaften, 
Genos senschaften, unständig Beschäftigte sowie  
kurz befristete Beschäftigte in den Darstellenden 
Künsten bei der Bewältigung der wirtschaftlichen 
Folgen der Corona-Pandemie für den Förderzeitr aum 
Juli bis September 2021 unterstützt.
Dazu wurde der Vorschuss (Betriebskosten pau-
scha le auf maximal 4.500,00 € für Solo selbs tän dige  
und Ein-Personen-Kapitalgesellschaften und auf  
bis zu 18.000,00 € für Mehr-Personen-Kapital-
gesell schaf ten und Genossenschaften im gesamten 
Bezugs   zeitraum erhöht.
Die Überbrückungshilfe III Plus kann auch weiter-
hin nur über einen prüfenden Dritten beantragt  
werden. Die Neustarthilfe Plus kann zunächst nur  

Corona-Krise: Überbrückungshilfe III Plus und Neustarthilfe Plus gestartet

In Zeiten von Corona-Pandemie und Lockdown  
waren viele Arbeitnehmer gezwungen, in Kurzarbeit 
zu gehen oder ihren Arbeitsplatz sogar komplett auf-
zugeben. Werdende Eltern hatten dementsprechend 
die Sorge, dass sie in der Folge auch Einschnitte  
beim Elterngeld in Kauf nehmen müssen, da das Ein-
kommen der Eltern vor der Geburt die maßgebende 
Grundlage für die Höhe des Elterngeldes ist. Die 
gute Nachricht für sie: Der Staat hat befristete 
Sonderregelungen für Elterngeldbezieher in Corona-
Zeiten geschaffen.
Schwangere Arbeitnehmerinnen im nichtsystem rele-
vanten Einzelhandel, in der stationären Gastronomie 
oder von kulturellen Einrichtungen, die geschlossen 
bleiben müssen, können nun darauf vertrauen, 
dass sich ihr reduziertes Arbeitsentgelt nicht auf das 
Elterngeld auswirkt, da der Bemessungszeitraum 
für das Elterngeld ausgedehnt wurde. Nun können 
als Bemessungsgrundlage die Löhne aus Zeiten 
vor der Corona-Pandemie herangezogen werden. 
Die Mo nate mit Kurzarbeiter- oder Arbeitslosengeld 
dürfen für den Zeitraum vom 01.03.2020 bis zum  
31.12.2021 bei der Berechnung vom Elterngeld 
ausgeklammert werden. Durch den Rückgriff auf die 
höheren Nettolöhne fällt das Elterngeld also nicht 
geringer aus als geplant. Hierfür ist allerdings ein 
gesonderter Antrag notwendig.
Auch beim Partnerschaftsbonus gibt es Erleichte-
rungen: Können die gesetzlichen Teilzeitvorgaben von 
25 bis 30 Wochenstunden beim sogenannten Eltern-
geldPlus nicht eingehalten werden, da die tatsäch-
liche Arbeitszeit pandemiebedingt abweicht, wird der  

Bonus trotzdem gewährt. Die Angaben, die auf dem 
Antrag seinerzeit gemacht wurden, behalten ihre 
Gültigkeit.
Während Mütter in stillgelegten Branchen ihrer 
Wunsch arbeitszeit nicht nachgehen können, ist in 
systemrelevanten Branchen ein anderes Problem 
zutage getreten: Die frischgebackenen Eltern werden 
beispielsweise in den Pflegeberufen dringend ge-
braucht und vorzeitig in den Betrieb zurückgeholt.
Können diese Eltern ihre ursprünglichen Planungen 
betrieblich bedingt nicht einhalten, kommen eben-
falls Ausnahmeregelungen zum Tragen. So wird 
das Eltern   geld nicht gestrichen, wenn die erlaubten  
30 Stunden Wochenarbeitszeit pro Monat beim 
Eltern  geldPlus überschritten werden oder ein Eltern-
teil ungeplant früher aus der Babypause in seinen 
systemrelevanten Beruf zurückkehren muss. Eine 
spätere Wiederaufnahme des Elterngeldes nach einer 
Unterbrechung ist in diesem Fall ausnahmsweise 
möglich.
Derzeit kann bis zu drei Monate nachträglich eine 
Änderung im Elterngeldantrag vorgenommen wer-
den, wenn der Elterngeldbezieher in einem system-
relevanten Beruf arbeitet. Die normalerweise ver-
fallenen Elterngeldmonate können in diesem Fall 
nach hinten verschoben werden. Und zwar nicht nur 
im Anschluss an die geplanten Elterngeldmonate, 
sondern auch auf die Zeit nach der Krise.

Quelle: 
Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., Pressemitteilung v. 04.05.2021

Hochwasser – steuerliche Erleichterungen bei der Beseitigung der Schäden

Bund und Länder haben sich im Zusammenhang mit 
den aktuellen Hochwasserschäden auf steuerliche 
Erleichterungen geeinigt, die in entsprechenden Län-
der erlassen geregelt werden sollen, insbesondere:

Geringere Nachweispflichten bei der Prüfung der 
wirtschaftlichen Hilfsbedürftigkeit,
Ermöglichung des Einsatzes eigener Mittel gemein-
nütziger Körperschafen zur Unterstützung der 
Betroffenen auch außerhalb der Satzungszwecke,
Gewährung des Betriebsausgabenabzugs für zahl-
reiche Zuwendungen aus dem Betriebs vermögen,
Möglichkeit für Arbeitgeber, ihren geschädigten 
Angestellten unentgeltlich Verpflegung zur Ver-
fügung zu stellen, und z. B. Fahrzeuge, Wohnungen 
und Unterkünfte steuerfrei zur Nutzung zu 
überlassen,
Ermöglichung für Unternehmen, unentgeltlich Be-
herbergungs- und sonstige Leistungen (z. B. Auf-

räumarbeiten mit eigenem Gerät und Personal) 
an Betroffene zu erbringen oder für den täglichen 
Bedarf notwendige Güter zur Verfügung zu stellen 
ohne dass dies eine Besteuerung der unentgelt-
lichen Wertabgabe oder eine Vorsteuerkorrektur 
auslöst und
Möglichkeit der Herabsetzung der Umsatzsteuer-
Sondervorauszahlung 2021 ggf. bis auf Null, ohne 
dass die gewährte Dauerfristverlängerung durch  
die Erstattung bzw. Festsetzung auf Null berührt 
wird.

Die steuerlichen Erleichterungen sollen auch dann 
gelten, wenn die zuwendende Person nicht in einem 
vom Hochwasser betroffenen Land wohnt.

Quelle: 
Bundesministerium der Finanzen, Pressemitteilung vom 
23.07.2021

•

per Direkt antrag im eigenen Namen beantragt 
werden. 
Die Antragsfrist für beide Programme endet am 
31.10.2021. 
Die Beantragung erfolgt in bewährter Form auf der 
Überbrückungshilfeplattform. 

Hinweis: Nähere Informationen zu den Corona-Hilfen 
der Bundesregierung hat das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie unter www.
ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de veröffentlicht.

Quelle: 
Steuerberaterkammer Berlin - Sonder-Newsletter vom 27.07.2021



Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat entschie-
den, dass Roamingleistungen, die von einem im 
Dritt land ansässigen Mobilfunkbetreiber an Kunden, 
die ebenfalls im Drittland ansässig sind, erbracht 
werden und die es den Kunden ermöglichen, das 
österreichische Mobilfunknetz während eines Aufent-
halts zu nutzen, der österreichischen Umsatzsteuer 
unterliegen.
In dem österreichischen Vorabentscheidungs er-
suchen ging es um die SK Telecom und ihre Kunden. 
Diese Kunden, die in Südkorea ansässig waren, 
nutzten ihre Mobiltelefone während eines Aufent-
halts in Österreich. Die SK Telecom verrechnete 
ihren Kunden dafür Roaminggebühren. Grundsätzlich 
unterliegen Telekommunikationsleistungen dort der 
Umsatzsteuer, wo der Kunde ansässig ist. Sofern der 

Kunde im Drittland ansässig ist, verlagert sich der  
Ort der sonstigen Leistung ins Inland, wenn der  
Kunde die sonstige Leistung im Inland nutzt.
Im vorliegenden Fall vertrat das österreichische 
Finanzamt die Auffassung, dass die Roaming-
leistungen, die es den südkoreanischen Kunden 
ermög lichten, in Österreich zu telefonieren, der öster -
reichischen Umsatzsteuer zu unterwerfen waren. 
Der EuGH stellte klar, dass die Möglichkeit, den 
Leistungsort im Falle von Doppel- oder Nicht-
besteuerung ins Inland zu verlagern, nicht auf 
Empfänger beschränkt sei, die in der EU ansässig 
seien. Die Verlagerung des Leistungsortes ist somit  
auf Empfänger, die in Südkorea ansässig sind, mög-
lich. Ausschlaggebend ist dabei, ob die Roaming-
leistungen im Inland tatsächlich genutzt werden und 

Europäischer Gerichtshof: Roaming von Drittstaatsangehörigen in Mobilfunknetzen in der EU

2.1

2.2

2.3

2.4

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat am  
22.04.2021 ein Schreiben zur umsatzsteuerlichen 
Einordnung des Mitbenutzungsrechts an Verzehr vor-
richtungen Dritter herausgegeben. In diesem Zusam-
men hang wurde der Umsatzsteuer-Anwendungs-
erlass angepasst.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat bereits 2017 ent schie-
den, dass die Abgabe von Brezeln („Wiesnbrezn“) 
in Festzelten durch einen vom Festzeltbetreiber 
personenverschiedenen Unternehmer dem ermäßig-
ten Umsatzsteuersatz unterliegt. Im Urteilsfall ging 
es um einen Brezelverkäufer, der während des 
Oktoberfestes Verkaufsstände in mehreren Fest-
zelten gepachtet hatte. Die vom Brezelverkäufer  
beschäftigten „Breznläufer“ gingen durch die Reihen 
des Festzelts und verkauften das Backwerk an die  
Gäste an den Bierzelttischen. Das Finanzamt sah 
hier einen restaurantähnlichen Umsatz, der dem 
Regelsteuersatz unterliegen sollte, und vertrat die 

Auffassung, dass ein überwiegendes Dienst-
leistungselement vorliege, weil dem Brezelverkäufer 
die von den Festzeltbetreibern bereitgestellte Infra-
struktur (Zelt mit Biertischgarnitur, Musik) zuzurech-
nen sei.
Der BFH hat eindeutig klargestellt, dass der Verkauf 
von Brezeln durch Unternehmer, die nicht auch 
Festzeltbetreiber sind, als Lieferung dem ermäßigten 
Steuersatz von 7 % unterliegt. Es handelt sich hier-
bei demnach nicht um einen restaurantähnlichen 
Umsatz. Das BMF hat mit aktuellem Schreiben  
diese BFH-Rechtsprechung übernommen und  
ändert den Umsatzsteuer-Anwendungserlass ent-
sprechend. Die Grundsätze dieses Schreibens sind 
auf alle offenen Fälle anzuwenden.

Quelle:
BMF-Schreiben v. 22.04.2021 - III C 2 - S 7210/19/10002 :005

Abgabe von „Wiesnbrezn“ steuerbegünstigt: BMF übernimmt Rechtsprechung des BFH 
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Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte sich mit 
der Frage zu beschäftigen, ob die bisherige polnische 
Regelung zum Vorsteuerabzug bei verspätet  
erklärten innergemeinschaftlichen Erwerben von 
Gegen stän den in Polen gegen die Mehrwertsteuer-
system-Richtlinie (MwStSystRL) verstößt.
Im polnischen Recht darf die Vorsteuer aus inner-
gemeinschaftlichen Erwerben im selben Meldezeit-
raum abgezogen werden, in dem auch die Steuer 
entstanden ist. Seit 2017 gibt es für die Nach-
meldungen jedoch Einschränkungen. Während die  
geschuldete Steuer im Zeitraum der Steuerent-
stehung zu erfassen ist, ist dies beim Vorsteuerabzug  
nur begrenzt möglich. Ein rückwirkender Vorsteuer-
abzug ist nur innerhalb von drei Monaten ab dem 
Meldezeitraum der Steuerentstehung zulässig. Nach 
Fristablauf kann der Vorsteuerabzug nur noch für  
den aktuellen Meldezeitraum erfolgen. Für den  
Melde zeitraum der Steuerentstehung ergibt sich ein 
Nach zahlungsbetrag, der zu verzinsen ist.
Im Urteilsfall beantragte ein polnischer Unternehmer 
einen Steuervorbescheid (verbindliche Auskunft). Die 
polnische Finanzverwaltung verneinte einen rück-
wirkenden Vorsteuerabzug aus inner gemein schaft-
lichen Erwerben. Der Fall landete vor dem EuGH.

Der EuGH stellte klar, dass die bisherige polnische 
Regelung zum Vorsteuerabzug bei verspätet erklär-
ten innergemeinschaftlichen Erwerben in Polen 
nicht mit den Vorgaben der MwStSystRL in Einklang 
stehe. Das bedeutet, dass der Vorsteuerabzug 
nach Prüfung des Einzelfalls auch bei verspäteter 
Erklärung (rückwirkend) im Monat der Entstehung 
der Umsatzsteuer auf den innergemeinschaftlichen 
Erwerb geltend gemacht werden kann. Sofern bei 
Steuerpflichtigen mit der Nacherklärung von inner-
gemeinschaftlichen Erwerben in Polen Zinsen 
angefallen sind, kann ein Antrag auf Erstattung der 
Verzugszinsen bei der polnischen Finanzverwaltung 
gestellt werden.

Hinweis: Das Urteil betrifft innergemeinschaftliche 
Erwerbe von Gegenständen. Möglicherweise könnte 
es auch auf Eingangsleistungen übertragbar sein,  
für die der Leistungsempfänger Umsatzsteuer nach 
dem Reverse-Charge-Verfahren schuldet. Die weitere 
Ent wicklung bleibt abzuwarten.

Quelle: EuGH, Urt. v. 18.03.2021 - C-895/19

Umsatzsteuer: Garantiezusage eines Kfz-Händlers als Versicherungsleistung 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat am 
11.05.2021 zur Garantiezusage eines Kfz-Händlers 
als Versicherungsleistung Stellung genommen. In 
diesem Zusammenhang wurde der Umsatzsteuer-
Anwendungserlass angepasst.
Der Bundesfinanzhof hat bereits im Jahr 2018 
entschieden, dass die entgeltliche Garantiezusage 
eines Kfz-Händlers, die beim Verkauf eines Kraftfahr-
zeugs gegen gesondert vereinbartes und berech-
netes Entgelt angeboten wird, keine unselbständige 
Nebenleistung zur Fahrzeuglieferung darstellt. Es 
liegt hier eine eigenständige Leistung des Händlers 
vor. Eine Leistung ist nur dann als Nebenleistung 
zu einer Hauptleistung anzusehen, wenn sie für den 
Leistungsempfänger keinen eigenen Zweck, sondern  
das Mittel darstellt, um die Hauptleistung unter opti-
malen Bedingungen in Anspruch zu nehmen.
Das BMF hat mit aktuellem Schreiben diese BFH-
Rechtsprechung übernommen und ändert den  
Um satzsteuer-Anwendungserlass entsprechend. Im 

Fokus des Schreibens stehen die versicherungs- 
sowie die umsatzsteuerrechtlichen Konsequenzen. 
Die Finanzverwaltung erörtert dies anhand ver-
schiedener Fallgestaltungen hinsichtlich der Garantie-
bedingungen.
Die Grundsätze dieses Schreibens sind auf Ga ran-
tiezusagen anzuwenden, die nach dem 30.06.2021 
abgegeben worden sind. Für vor dem 01.07.2021 
abgegebene Garantiezusagen wird es nicht bean-
standet, wenn die Grundsätze dieses Schreibens 
bereits angewendet werden.

Hinweis: Bei dem Verkauf von Kraftfahrzeugen ist 
es üblich, innerhalb einer bestimmten Frist oder 
Fahrleistung für eine Fehlerfreiheit des Kraftfahrzeugs 
Gewähr zu leisten, die dem jeweiligen Stand der 
Technik entspricht.

Quelle:
BMF-Schreiben v. 11.05.2021 - III C 3 - S 7163/19/10001 :001

Europäischer Gerichtshof: Vorsteuerabzug aus innergemeinschaftlichen Erwerben 

2 STEUERRECHTLICHE NEUIGKEITEN   
 FÜR UNTERNEHMEN

ob die Besteuerung im Inland zur Vermeidung von 
Doppel- oder Nichtbesteuerung in der EU erfolgt.  
Bei der Prüfung von Doppel- oder Nichtbesteuerung  
ist ausschließlich die Besteuerung der sonstigen 
Leistung in der EU maßgeblich. Wie die Roaming-
leistung im Drittland steuerlich zu behandeln ist, 
ist irrelevant. Daher sind die Leistungen der öster-

reichischen Umsatzsteuer zu unterwerfen, unab-
hängig davon, ob in Südkorea Umsatzsteuer anfällt.

Hinweis: Das EuGH-Urteil ist auch bedeutsam für  
die Aus legung des deutschen Rechts.

Quelle: EuGH, Urt. v. 15.04.2021 - C-593/19



2.5

2.6

Während Normalbürger beim Kauf von Grund-
stücken, Wohnungen und Häusern unweigerlich 
einem Grunderwerbsteuerzugriff von bis zu 6,5 % 
des Kaufpreises ausgesetzt sind, haben Investoren 
bei millionenschweren Immobilientransaktionen in  
der Vergangenheit erhebliche Steuerschlupflöcher 
aus genutzt. Mittels sogenannter Share Deals wurde 
die Steuer immer wieder umgangen. Bei Share  
Deals werden nicht die Immobilien selbst verkauft, 
sondern Anteile an den grundbesitzenden Unter-
nehmen. 
Bundestag und Bundesrat haben daher ein Gesetz 
beschlossen, das die Hürden für Share Deals bei 
der Grunderwerbsteuer ab dem 01.07.2021 deutlich 
erhöht. Die zentralen Bestandteile des nun geän-
derten Grunderwerbsteuergesetzes im Überblick:

Neuer Ergänzungstatbestand für Kapital gesell-
schaften: Nach bislang gültiger Rechtslage wurden 
Gesellschafterwechsel an grundbesitzenden Per-
sonengesellschaften in Höhe von mindestens 95 % 
der Anteile am Gesellschaftsvermögen (innerhalb 
eines Zeitraums von fünf Jahren) steuerlich erfasst. 
Dabei musste kein Gesellschafter eine bestimmte 
Beteiligungsschwelle überschreiten. Diese Vor-
schrift wurde jetzt auf Anteilseignerwechsel an 
grundbesitzenden Kapitalgesellschaften aus ge-
dehnt und die Quote auf 90 % herabgesetzt. Die 
Maß nahme soll Share Deals dadurch erschweren, 
dass ein Altgesellschafter nun in nennenswertem 
Umfang beteiligt bleiben muss. Ein kompletter 
Erwerb durch einen Investor und seinen „mit-
gebrachten“ Co-Investor ist somit nicht mehr 

Grunderwerbsteuerreform: Hürden für Share Deals wurden erhöht 
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3 STEUERRECHTLICHE NEUIGKEITEN
  FÜR ALLE STEUERZAHLER

Der Bundestag hat am 22.04.2021 das Abzugsteuer-
entlastungsmodernisierungsgesetz verabschiedet. 
Der Bundesrat hat dem Gesetz am 28.05.2021 
zugestimmt. Der Großteil der Änderungen betrifft  
die Entlastung von beschränkt Steuerpflichtigen von 
der bei Kapitalerträgen erhobenen Kapitalertrag-
steuer. Dieses Erstattungsverfahren wird nach einer 
Revi sion in mehreren Punkten geändert. Neben  
einer Konzentration der Erstattungsverfahren beim  
Bun des  zentralamt für Steuern ist ab 2024 eine 
vollständig digitalisierte Antragsbearbeitung geplant.  
Die Erstattungs anträge für beschränkt Steuer -
pflich tige sollen dann elektronisch eingereicht und  
die Erstattungsbescheide ebenfalls elektronisch 
bereit   gestellt werden. Der Gesetzgeber hat aber die 
Gelegenheit genutzt, um noch weitere steuerliche 
Änderungen in das Gesetz einzufügen, so unter 
anderem:

Für die Steuerbefreiung von Corona-Sonder-
zahlungen in Höhe von bis zu 1.500 EUR (§ 3 
Nr. 11a EStG) wird die Zahlungsfrist bis zum 
31.03.2022 verlängert. Das bedeutet: Falls Sie als 
Arbeitgeber eine Corona-Sonderzahlung an Ihre 
Arbeitnehmer planen und mit etwaigen bisherigen  
Sonderzahlungen den Freibetrag noch nicht voll 
ausgeschöpft haben, haben Sie nun noch bis 
zum 31.03.2022 Zeit, Ihren Arbeitnehmern eine 
steuerfreie Corona-Sonderzahlung zuzuwenden.

Ab 2021 führt die Übertragung des Kinderfreibe-
trags stets auch zur Übertragung des Freibetrags 
für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Aus-
bildungsbedarf. Damit reagiert der Gesetzgeber 
auf eine ungünstige Rechtsprechung des Bundes-
finanzhofs, die dazu geführt hätte, dass ein seiner 
Unterhaltsverpflichtung nicht nachkommender 
Eltern teil den halben Freibetrag erhielte, obwohl er 
nicht mit Unterhaltsaufwand belastet wäre.
Der Nachweis eines Grades der Behinderung, der 
unter 50 liegt, kann weiterhin durch Vorlage eines 
Rentenbescheids oder den die anderen laufenden 
Bezüge nachweisenden Bescheid erfolgen.
Übersteigen die Umsätze eines gewerblichen 
Un te rnehmers oder eines Land- und Forstwirts 
eine Umsatzgrenze von 600.000 EUR, sieht die 
Abgaben ordnung eine Buchführungspflicht vor. 
Wie die Umsätze berechnet werden, richtet sich 
künftig nach den Regelungen zur Bestimmung des 
Gesamtumsatzes bei Anwendung der umsatz-
steuerlichen Kleinunternehmerregelung. Sprechen 
Sie uns gerne an, ob Sie in diesem Fall von der 
Neuregelung profitieren.

Quelle:
Gesetz zur Modernisierung der Entlastung von Abzugsteuern 
und der Bescheinigung der Kapitalertragsteuer (Abzugsteuerent-
lastungsmodernisierungsgesetz - AbzStEntModG) v. 02.06.2021

Abzugsteuerentlastung: Bundestag verabschiedet Gesetz 
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Ein ganz alltäglicher Fall: Ein an einer Personen-
gesellschaft beteiligter Mitunternehmer möchte in 
Rente gehen und seinen Geschäftsanteil an die 
Tochter oder den Sohn verschenken. Um auch im 
Alter versorgt zu sein, soll das Grundstück, das an  
die Personengesellschaft vermietet ist, nicht mit 
über   tragen werden. Vielmehr soll dieses beim  
Über tragenden verbleiben und weiterhin an die Per-
sonen gesellschaft vermietet werden.
Dass bei solch einer Entnahme des Grundstücks 
dessen stille Reserven aufzudecken und zu ver-
steuern sind, ist klar. Was aber ist mit dem ver-
bleibenden Mitunternehmeranteil? Kann dieser zum  
Buchwert (also ohne Aufdeckung stiller Reserven) 
auf die Kinder übertragen werden oder nicht? Das 
hängt entscheidend vom zeitlichen Zusam men-
hang ab. Soll heißen: Je näher der Zeitpunkt der 
Grundstücksentnahme am Zeitpunkt der Anteils-
übertragung liegt, desto höher ist das Risiko, dass 
sämtliche stillen Reserven aufgedeckt werden  
müssen. Wie diese Zeitspanne zu bemessen ist, 
darüber stritten Finanzverwaltung und Bundes finanz-
hof (BFH) in den vergangenen Jahren intensiv.
Schlussendlich lenkte die Verwaltung ein und ver-
lautbarte in einem Schreiben des Bundes finanz-
ministe riums (BMF) vom 20.11.2019, dass eine Ent-
nahme oder auch Veräußerung des Grundstücks 
(abstrahiert: einer wesentlichen Betriebsgrundlage)  
für die Buchwertfortführung des Mitunternehmer-
anteils unschädlich sei, wenn diese vor der Über-
tragung des Gesellschaftsanteils stattfindet und auch 
nicht am selben Tag wie die Anteilsübertragung.

Der letzte Punkt wurde zwischenzeitlich vom BFH 
abgesegnet und darüber hinaus präzisiert: Maßgeb-
lich sei nicht, dass die Übertragung der wesentlichen 
Betriebsgrundlagen und des Gesellschaftsanteils am 
selben Tag erfolgt, sondern im selben Zeitpunkt. Das 
heißt, die kritische Zeitspanne ist aus Sicht des BFH 
deutlich kürzer.

Beispiel: Vater und Sohn machen folgende Notar-
verträge, die gleichzeitig beurkundet werden: Mit 
Wirkung zum 29.11.2021, 11 Uhr, soll das Grund-
stück entnommen werden, mit Wirkung zum  
29.11.2021, 12 Uhr, soll der Anteil auf den Sohn 
übertragen werden. Lösung: Auch wenn die Über-
tragung taggleich erfolgt, so erfolgt sie doch nicht im 
selben Zeitpunkt. Nach Auffassung des BFH kann  
der Anteil also ohne Aufdeckung der stillen Reserven 
auf den Sohn übertragen werden.

Mit aktuellem Schreiben vom 05.05.2021 schließt  
sich das BMF der Meinung des BFH an und über-
nimmt dieses Urteil in das aktualisierte BMF-
Schreiben zur Buchwertübertragung von betrieb -
lichen Gesamtheiten.

Hinweis: Bei der Vertragsgestaltung ist in solchen 
Konstella tionen besonderes Augenmerk auf die 
genauen Übertragungszeitpunkte zu legen.

Quelle:
BMF-Schreiben v. 05.05.2021 - IV C 6 - S 2240/19/10003 :017

Buchwertübertragung: Exakt zeitgleiche Entnahme bzw. Veräußerung ist schädlich möglich. Durch eine sogenannte Börsenklausel 
bleiben Anteilsübergänge an Kapitalgesellschaften 
steuerlich unberücksichtigt, die über eine Börse 
erfolgen.
Fristen von fünf auf zehn Jahre verlängert: Die 
bislang gültigen Fünfjahresfristen in den Vorschrif-
ten des Grunderwerbsteuergesetzes wurden auf  
zehn Jahre verlängert. Bisher waren bestimmte  
Share Deals so ausgestaltet, dass zunächst nur 
94,9 % der Anteile am Vermögen der Personen-

gesellschaft auf einen neuen Gesellschafter über-
gingen und erst nach Ablauf von fünf Jahren die 
restlichen 5,1 % auf ihn übertragen wurden. Nach 
der Fristverlängerung dürfen die restlichen Anteile 
erst nach Ablauf von zehn Jahren auf diesen neuen 
Gesellschafter übertragen werden, sonst muss die 
Gesellschaft Grunderwerbsteuer zahlen.

Quelle: FinMin Hessen, Pressemitteilung v. 07.05.2021
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3.3

Im Sommer im Grünen sitzen und selbstangebautes 
Obst genießen - ein Traum! Stadtbewohner können 
diesen durch Pacht oder anteiligen Kauf eines 
Kleingartens verwirklichen. Wenn man den Garten 
nach einigen Jahren wieder verkauft, ist das dann 
steuerrelevant oder reines „Privatvergnügen“? 
Das Finanzgericht München (FG) musste darüber 
entscheiden.
Der Kläger erwarb im Jahr 2009 für 60.000 EUR 
einen Miteigentumsanteil zu 2/47 an den Grund-
stücken eines Kleingartenvereins. Auf seiner  
Parzelle stand ein Gartenhaus mit einem Aufent-
haltsraum, einem Geräteschuppen sowie einem 
Frei sitz. Beim Bau des Gebäudes im Jahr 1967 
hatte das Landratsamt die Genehmigung unter der 
Auflage erteilt, dass es nicht zum dauernden Aufent-
halt von Personen genutzt wird. Im Jahr 2014 ver-
äußerte der Kläger seinen Miteigentumsanteil (laut 
Kaufvertrag ein „Gartengrundstück mit Wochen-
end haus und diversen Nebengebäuden“) für 
152.000 EUR. Die Besitzübergabe sollte im Jahr 

2015 erfolgen. Das Finanzamt berücksichtigte im 
Einkommensteuerbescheid für 2015 einen Ver äuße-
rungs gewinn von 82.000 EUR. Nach Ansicht des 
Klägers war der Verkauf hingegen steuerfrei, da er  
in dem Haus gewohnt habe, auch wenn das nicht  
dem Zweck des Gebäudes entsprochen habe.
Die Klage vor dem FG hatte keinen Erfolg. Das 
Bewohnen des Gartenhauses (laut Kaufvertrag 
„Wochenendhaus“) auf Dauer stellt ohne Bau ge-
nehmigung entgegen der Auffassung des Klägers 
eine baurechtswidrige Nutzung dar. Dadurch sind 
die Voraussetzungen der Steuerbefreiung nicht 
gegeben. Zwar setzt eine Nutzung zu eigenen Wohn-
zwecken weder die Nutzung als Hauptwohnung 
voraus noch muss sich dort der Schwerpunkt der 
persönlichen und familiären Lebensverhältnisse be-
finden. Allerdings ist der Zweck eines Kleingartens 
vor allem die private gärtnerische Nutzung. Das 
dauernde Wohnen in dort errichteten Gartenhäusern 
dient weder der Zweckerfüllung, noch ist es erlaubt. 
Auch die Bauverwaltung der Stadt bestätigte, dass 

Steuerpflicht bei Grundstücksveräußerung: Gartenhaus zur Nutzung für eigene Wohnzwecke?

Nach der Rechtsprechung des Bundes verfas sungs-
gerichts dürfen Renten nicht doppelt besteuert  
wer den. Das heißt: Jeder Rentner muss mindestens 
so viel Rente steuerfrei erhalten, wie er zuvor an Bei -
trägen aus versteuertem Einkommen ein gezahlt hat. 
In zwei vielbeachteten Urteilen hat der Bundes-
finanz   hof (BFH) nun erstmals erklärt, welche Berech-
nungs grundlagen für die Ermittlung dieser doppelten 
Besteuerung zugrunde zu legen sind. Zwar haben  
die Bundesrichter zwei Klagen von Rentnerehe-
paaren wegen des Vorwurfs der Doppelbesteuerung 
zurückgewiesen, gleichwohl aber stellten sie fest, 
dass viele Rentner in den kommenden Jahren einer 
verbotenen Doppelbesteuerung ausgesetzt sein 
dürften. Das geltende Regelwerk zur Besteuerung 
von Renten dürfte sich demnach künftig in einen 
verfassungswidrigen Bereich „hineinentwickeln“.
Steuerfachleute gehen davon aus, dass die neue 
höchstrichterliche Rechtsprechung die aktuelle und  
die zukünftige Bundesregierung zu Gesetzes än de-
rungen zwingen wird, um den bislang vorge sehenen 
Steuerzugriff abzumildern und verfassungs gerecht 
auszugestalten. Nach Auffassung des BFH dürfen 

bei der Berechnung des steuerfreien Anteils der 
Rente weder der Grundfreibetrag noch Kranken- und 
Pflegeversicherungsbeiträge einbezogen werden.

Hinweis: Seit 2005 wird die Rentenbesteuerung 
schritt weise auf eine sogenannte nachgelagerte 
Besteuerung umgestellt. Im Rahmen einer 35-jährigen 
Übergangsphase soll der Steuerzugriff nach und  
nach ausgedehnt werden. Während bei Renten -
beginn bis 2005 nur 50 % der Rente besteuert  
werden, müssen Neurentner ab 2040 ihre gesamte 
Rente versteuern. Im Gegenzug werden die Beiträge 
zur Altersvorsorge schrittweise immer umfassender 
steuerfrei gestellt. Es bleibt nun abzuwarten, wie die 
Bundesregierung die neue Rechtsprechung konkret 
umsetzen wird. Das Bundesfinanzministerium kün -
digte bereits an, dass es ein möglicher Weg sei, die 
Rentenbeiträge zeitlich früher als geplant komplett 
steuerfrei zu stellen.

Quelle:
BFH, Urt. v. 19.05.2021 - X R 33/19
BFH, Urt. v. 19.05.2021 - X R 20/19

Vielbeachteter Richterspruch: BFH sieht Doppelbesteuerung von Renten heraufziehen 
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3.4

3.5 Erkranktes Kind sucht Ausbildungsplatz: Für Kindergeldanspruch muss Ende der Erkrankung 
absehbar sein 

Volljährige Kinder werden kindergeldrechtlich unter 
anderem dann noch bis zu ihrem 25. Geburtstag 
berücksichtigt, wenn sie für einen Beruf ausgebildet 
werden oder eine Berufsausbildung mangels Aus-
bildungsplatz nicht beginnen oder fortsetzen können.
Eine Berücksichtigung des Kindes aufgrund eines 
fehlenden Ausbildungsplatzes setzt voraus, dass 
sich das Kind ernsthaft um einen Ausbildungsplatz 
bemüht - es also ausbildungswillig ist. Es muss die 
Ausbildungsstelle auch tatsächlich antreten können, 
wenn sich ein entsprechendes Angebot ergibt. Ist das 
Kind dauerhaft aus gesundheitlichen Gründen daran 
gehindert, eine Berufsausbildung aufzunehmen, kann 
es nicht als ausbildungsplatzsuchendes Kind an er-
kannt werden, so dass kein Kindergeld gezahlt wird.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einem aktuellen 
Urteil klargestellt, dass allein der vorhandene Aus-

bildungswille des Kindes für dessen kinder geld recht-
liche Anerkennung nicht genügt, wenn das Ende 
seiner Erkrankung nicht absehbar ist.
Im zugrundeliegenden Fall hatte ein volljähriger Sohn 
aufgrund einer schwerwiegenden psychischen Er-
krankung keine Ausbildung aufnehmen können. 
Seine Mutter hatte vorgetragen, dass er aber doch 
ausbildungswillig gewesen sei. Der BFH lehnte die 
Einstufung als ausbildungsplatzsuchendes Kind je-
doch ab, da sich aus den ärztlichen Bescheinigungen 
kein absehbares Ende der Erkrankung ergab.

Hinweis: Der BFH verwies den Fall gleichwohl  
zurück an das Finanzgericht zur anderweitigen  
Ver handlung und Entscheidung, da dieses noch zu 
prüfen habe, ob das Kind womöglich wegen einer  
Behin de rung kindergeldrechtlich zu berücksichtigen 

Private Vermieter sind naturgemäß daran interes-
siert, die Kosten für ihr Mietobjekt in voller Höhe 
als Werbungskosten abzuziehen. Dieser Plan kann 
allerdings durchkreuzt werden, wenn sie den Wohn-
raum zu verbilligten Konditionen vermieten. Das 
Einkommensteuergesetz schreibt vor, dass eine Ver-
mietungstätigkeit in einen entgeltlichen und einen 
unentgeltlichen Teil aufgeteilt werden muss, wenn  
die tatsächliche Miete unterhalb eines Schwellen-
werts von 50 % der ortsüblichen Marktmiete liegt 
(bis einschließlich 2020: unterhalb von 66 %). Die 
steuerungünstige Folge dieser Aufteilung für den 
Vermieter ist, dass er seine Werbungskosten nur  
noch anteilig abziehen kann (soweit sie auf den 
entgeltlichen Teil entfallen).
Wer eine verbilligte Vermietung bei vollem Wer-
bungskostenabzug durchführen möchte, ist zunächst 
einmal an einer verlässlichen und belastbaren 
Ermitt lung der ortsüblichen Marktmiete interessiert, 
anhand derer er dann die 50- bzw. 66-%-Schwelle 
berechnen und daran die Höhe seiner tatsächlichen 
Miete ausrichten kann. Denn geht das Finanzamt 
später von einer höheren Vergleichsmiete aus als  
der Vermieter, kann es im Nachhinein zur Kürzung  
der Werbungskosten kommen.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun entschieden, 
dass die ortsübliche Marktmiete vorrangig aus dem 

örtlichen Mietspiegel entnommen werden muss. Sind 
darin Rahmenwerte genannt, kann auf den unteren 
Wert zurückgegriffen werden. Mit diesem Urteil  
erhielt eine Vermieterin recht, die eine Wohnung 
verbilligt an ihre Tochter vermietet hatte. Das 
Finanz amt hatte die Vergleichsmiete aus der Miete  
abgeleitet, die von der Vermieterin bei der Vermietung 
einer anderen Wohnung im selben Haus (an Dritte) 
erzielt wurde.
Der BFH erteilte dieser Vergleichsberechnung jedoch 
eine Absage und erklärte, dass der Mietspiegel nur 
dann außer Betracht gelassen werden könne, wenn  
er nicht regelmäßig an die Marktentwicklung ange-
passt werde, fehlerhaft oder nicht auf ein Mietobjekt 
anwendbar sei. In allen anderen Fällen sei er jedoch 
die erste Wahl, um die ortsübliche Marktmiete zu 
bestimmen.

Hinweis: In einem zweiten Rechtsgang muss die 
Marktmiete bzw. Entgeltlichkeitsquote nun auf der 
Grundlage des Mietspiegels errechnet werden, so 
dass es der Vermieterin möglicherweise gelingt, 
eine vollentgeltliche Vermietung samt ungekürztem 
Werbungskostenabzug durchzusetzen.

Quelle: BFH, Urt. v. 22.02.2021 - IX R 7/20

Verbilligte Wohnraumüberlassung: Vergleichsmiete muss vorrangig aus Mietspiegel abgeleitet 
werden 

die Grundstücke, an denen der Kläger einen Mit-
eigentumsanteil gehalten und im Streitjahr veräußert 
hat, in einem sogenannten Wochenend- und Ferien-
hausgebiet liegen. Gartenhäuser in diesem Gebiet 
dürfen nicht ganzjährig bewohnt werden. Gegen die  
 

Geeignetheit einer Wohnnutzung spricht auch die 
Auflage in der erteilten Baugenehmigung.

Quelle:
FG München, Urt. v. 15.09.2020 - 2 K 1316/19, Rev. (BFH: IX R 
5/21)
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Kleine Photovoltaikanlagen: Betreiber können sich Gewinne rückwirkend steuerlich aberkennen 
lassen 

Wer eine Photovoltaikanlage oder ein Block heiz-
kraftwerk betreibt, muss die bezogenen Vergütungen 
regelmäßig als Einnahmen aus gewerblicher Be-
tä ti gung versteuern. Spricht das Finanzamt dem 
Steuerzahler jedoch die Gewinnerzielungsabsicht  
ab, ist der Betrieb der Anlage folglich eine steuerlich 
irrele vante Liebhaberei. In diesem Fall können Ver-
luste aus der Stromeinspeisung nicht steuermindernd 
abgezogen werden. Der Vorteil ist, dass aber auch 
Gewinne aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage 
bzw. des Blockheizkraftwerks dann nicht versteuert 
werden müssen.

Hinweis: Gewinnerzielungsabsicht ist das Streben 
nach Betriebsvermögensmehrung in Gestalt eines 

Totalgewinns. In die Prognose, ob ein Totalgewinn 
erzielt werden kann, sind Gewinne und Verluste von 
der Aufnahme einer unternehmerischen Tätigkeit bis 
zur Veräußerung, Aufgabe oder Liquidation einzu-
beziehen.

Das Bundesfinanzministerium hat nun für Betreiber 
kleinerer Photovoltaikanlagen und vergleichbarer 
Block heizkraftwerke eine Vereinfachungsregelung 
ge schaffen, nach der sie ihren Betrieb auf Antrag 
als Liebhabereibetrieb einstufen lassen können, so 
dass Gewinne aus dem Betrieb der Anlagen wieder 
aus den Einkommensteuerbescheiden der Ver-
gangenheit herausgenommen werden können und 
sich möglicherweise Steuererstattungen ergeben.

Profitieren können von dieser neuen Regelung Be-
treiber von Photovoltaikanlagen mit einer installier ten 
Leistung von bis zu 10 kW und von Block heizkraft-
werken mit einer installierten Leistung von bis zu 
2,5 kW. Weitere Voraussetzung ist, dass die An-
lagen auf zu eigenen Wohnzwecken genutzten oder 
unentgeltlich überlassenen Ein- und Zwei  fa mi lien-
hausgrundstücken einschließlich Außen an lagen z. B. 
Garagen) installiert sind und nach dem 31.12.2003  
in Betrieb genommen wurden.
Betreiber entsprechender Anlagen können bei ihrem 
Finanzamt schriftlich beantragen, dass ihre Anlage in 
allen offenen (änderbaren) Veranlagungszeiträumen 
als Liebhabereibetrieb eingestuft wird. Die Ämter 
sollen dann aus Vereinfachungsgründen ohne weitere 
Prüfung von einer fehlenden Gewinn erzielungs ab-
sicht ausgehen. Gewinne und Verluste sind dann 
rückwirkend steuerlich abzuerkennen, soweit die 

Einkommensteuerbescheide verfahrensrechtlich noch 
änderbar sind (z. B. aufgrund eines Vorbehalts der 
Nachprüfung oder einer Vorläufigkeit). Für künftige 
Steuerjahre muss der Betreiber dann keine Anlage 
EÜR mehr abgeben.

Hinweis: Eine entsprechende Antragstellung kann 
sich für Betreiber lohnen, wenn die veranlagten 
Gewinne in der Vergangenheit höher waren als die 
veranlagten Verluste. Wie prüfen gerne, ob sich für  
Sie ein entsprechender Antrag lohnt. Betrachtet 
werden müssen dabei nicht nur die nominalen 
Gewinne und Verluste der Vergangenheit, sondern 
auch deren steuerliche Auswirkungen und die 
zukünftige Ertragslage der Anlage.

Quelle:
BMF-Schreiben v. 02.06.2021 - IV C 6 - S 2240/19/10006 :006

Außergewöhnliche Belastung: Berücksichtigung des Unterhalts für ein studierendes Kind 

Eines der wertvollsten Dinge, die man seinem Kind 
mitgeben kann, ist eine gute Ausbildung. Diese kann 
den Grundstein für vieles andere im Leben legen.  
Aber eine solche Ausbildung kostet Geld. Wenn 
das Kind studiert, kann es in der Regel nicht in dem  
Umfang nebenbei arbeiten, dass es sich selbst 
versorgen kann. Da muss man als Elternteil unter-
stützen. Und wenn man diese Kosten auch steuer-
lich berücksichtigen kann, ist das natürlich vorteilhaft.  
Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz (FG) musste in 
einem solchen Fall entscheiden.
Die Kläger werden zusammen veranlagt. Im Jahr 
2017 reichten sie eine Anlage Unterhalt ein, in der 
Leistungen für die Tochter in Höhe von 9.920 EUR 
als außergewöhnliche Belastungen enthalten waren. 
Diese setzten sich aus Unterhaltsleistungen in Höhe 
von 8.820 EUR sowie aus Beiträgen zur Kranken- 
und Pflegeversicherung in Höhe von 1.100 EUR 
zusammen. Die Tochter erhielt außerdem BAföG 
in Höhe von 4.020 EUR, sie hatte Einnahmen aus 
einem geringfügigen Arbeitsverhältnis und erzielte 
aufgrund von Werbungskosten laut ihrem eigenen 
Ein kommensteuerbescheid einen Verlust von  
350 EUR. Das Finanzamt erkannte die geltend 
gemachten Unterhaltsaufwendungen bei den Eltern 

an. Allerdings rechnete es die eigenen Einkünfte  
und Bezüge der Tochter dagegen. Der Verlust wurde 
nicht mit den BAföG-Leistungen verrechnet, sondern 
mit 0 EUR „berücksichtigt“.
Die diesbezügliche Klage vor dem FG war erfolg-
reich. Zwar ist das Finanzamt der Meinung, dass 
negative Einkünfte im Rahmen der Ermittlung des 
Kürzungsbetrags der Unterhaltsaufwendungen nicht 
zu berücksichtigen sind. Nach Ansicht des Gerichts 
sind jedoch die positiven und negativen Einkünfte 
miteinander zu saldieren. Und zwar in dem Sinne, 
dass auch ein negativer Betrag bei der Ermittlung  
des steuerlichen Abzugsbetrags anzusetzen ist.  
Somit ist der Verlust in Höhe von 350 EUR mit den 
BAföG-Leistungen zu verrechnen und die abzugs-
fähigen Unterhaltsleistungen erhöhen sich um diesen 
Betrag.

Hinweis: Gegen dieses Urteil ist Revision beim 
Bundes finanzhof anhängig.

Quelle:
FG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 13.02.2020 - 6 K 1753/19, Rev.  
(BFH: VI R 45/20)

Keine Sozialleistungen wegen BAföG: Unterhalt an Lebensgefährtin ist nicht als außergewöhnliche 
Belastung abziehbar 

Unterhaltszahlungen können bis zu einer Höhe von 
9.744 EUR pro Jahr als außergewöhnliche Be-
lastungen abgezogen werden, sofern sie eine Per  son 
erhält, die gegenüber dem Unterhaltszahler oder 
dessen Ehegatten gesetzlich unterhalts be rech   tigt 
ist. Den gesetzlich unterhaltsberechtigten Per  so-
nen gleichgestellt sind Personen, denen wegen  
der bezogenen Unterhaltsleistungen zum Unter halt 
bestimmte inländische öffentliche Mittel (Sozial-
leistungen) gekürzt werden.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat kürzlich entschieden, 
dass es für einen Abzug von Unterhaltszahlungen 
als außergewöhnliche Belastung nicht genügt, wenn 
ein Anspruch auf Sozialleistungen wegen anderer 
Leistungen als den Unterhaltsleistungen entfällt. Ge-
klagt hatte ein Mann, der in eheähnlicher Gemein -
schaft mit seiner Lebensgefährtin lebte. Letztere 
hatte eine Ausbildungsförderung nach dem Bun des   -
ausbildungsförderungsgesetz (BAföG) in Höhe von 
monatlich 670 EUR bezogen. Darüber hinaus stand 
ihr ein geringfügiger Arbeitslohn zur Verfügung. In 
seiner Einkommensteuererklärung 2014 machte der 
Mann einen Betrag von 6.000 EUR als Unter halts-
aufwendungen geltend. Er trug vor, dass er den 
über wiegenden Teil der monatlichen Lebens hal tungs-
kosten seiner Lebensgefährtin getragen habe. Das 

Finanzamt versagte ihm den Kostenabzug, wogegen 
der Mann bis vor den BFH zog.
Die Bundesrichter sahen ebenfalls keinen Raum für  
eine steuerliche Anerkennung der Unterhalts zah-
lungen. Sie verwiesen darauf, dass es sich bei der 
Lebens gefährtin zunächst einmal nicht um eine 
gesetzlich unterhaltsberechtigte Person handle. Ein 
Abzug der Unterhaltsleistungen als außergewöhn-
liche Belastung könne auch nicht durch Einstufung  
der Lebensgefährtin als „gleichgestellte“ Person  
erreicht werden, da Sozialleistungen bei ihr nicht 
aufgrund der Unterhaltsleistungen ihres Lebens-
ge fährten gekürzt worden seien. Ihr fehlender  
Anspruch auf Sozialleistungen sei darauf zurück-
zuführen, dass sie BAföG-Leistungen bezogen habe.

Hinweis: Ferner ließ sich der BFH auch nicht von 
dem Vortrag des Mannes überzeugen, dass er seine 
Lebensgefährtin aufgrund einer sittlichen Zwangs-
lage habe unterstützen müssen, denn ein Abzug von 
Unterhaltsleistungen aufgrund sittlicher Verpflichtung 
ist nicht mehr im Einkommensteuergesetz vorge-
sehen.

Quelle: BFH, Urt. v. 31.03.2021 - VI R 2/19

sei. Nach dem Einkommensteuergesetz wird Kinder-
geld unbe fristet gezahlt, wenn ein Kind wegen einer  
körper lichen, geistigen oder seelischen Behinderung 
außer stande ist, sich selbst zu unterhalten. Voraus-

setzung hierfür ist, dass die Behinderung vor Voll-
endung des 25. Lebensjahres eingetreten ist.

Quelle: BFH, Urt. v. 18.02.2021 - III R 35/19, NV

Außergewöhnliche Belastungen: Zum Abzug von Aufwendungen für Pflege-WG 

Wenn man aufgrund einer Behinderung in einem  
Heim lebt, kann ein Teil der Aufwendungen hierfür 
unter bestimmten Voraussetzungen als außerge-
wöhn liche Belastung steuermindernd berücksichtigt 

werden. Gibt es diese Möglichkeit eigentlich nur,  
wenn man tatsächlich in einem Heim wohnt? 
Oder bei sonst gleichen Voraussetzungen auch, 
wenn man etwa in einer Wohngemeinschaft lebt?  



Wenn Sie Ihren Keller oder Dachboden ausmisten 
und Ihren Hausrat auf Verkaufsplattformen im Inter-
net anbieten, müssen Sie die hierbei erzielten Erlöse  
in der Regel nicht versteuern, denn als Privat ver-
käufer entfaltet Ihre Tätigkeit keine steuerliche 
Relevanz.

Hinweis: Bei nichtalltäglichen Gegenständen wie 
beispielsweise Schmuck muss für die Steuerfreiheit 
des Gewinns allerdings der Ablauf der einjährigen 
Spekulationsfrist (Zeitraum zwischen Anschaffung 
und Veräußerung) abgewartet werden.

Werden Internetverkäufe immer weiter professiona-
lisiert, kann die Schwelle zu einem steuerpflichtigen 
gewerblichen Handel überschritten werden. Dieser 
Fall tritt ein, wenn nicht nur eigene ausrangierte 
Alltagsgegenstände wie Kleidung, Smartphones oder 
PCs verkauft werden, sondern ein planmäßiger An- 
und Verkauf stattfindet und die Anzahl der Verkäufe 
und die Höhe der Umsätze in die Höhe schnellt. 
Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung ist 
zur Unterscheidung zwischen privatem und gewerb-
lichem Handeln die ursprüngliche Kaufabsicht des 
Verkäufers entscheidend: Werden Gegenstände 
privat und ohne Veräußerungsabsicht gekauft und 
später wieder verkauft, handelt es sich in der Regel 
um steuerlich irrelevante Privatgeschäfte. Hieran 
ändert in diesem Fall auch der Umstand nichts, dass 
der Verkauf über Internetplattformen abgewickelt 

wird, die hauptsächlich von gewerblichen Händlern 
genutzt werden. Anders ist der Fall jedoch gelagert, 
wenn Gegenstände eigens erworben werden, um 
sie anschließend auf Verkaufsplattformen gewinn-
bringend weiterzuveräußern. Dieses Vorgehen spricht 
für eine gewerbliche Tätigkeit.
Das Finanzamt wird auch dann eine Gewerblichkeit 
annehmen, wenn ein Verkäufer größere Mengen an 
gleichartigen, neuen Gegenständen verkauft. Denn 
in diesem Fall liegt es fern, dass die Gegenstände 
ursprünglich für den privaten Hausgebrauch ange-
schafft wurden.

Hinweis: Wenn Sie als Onlinehändler die Merk male 
der Gewerblichkeit erfüllen, sollten Sie steuerlich 
frühzeitig mit offenen Karten spielen und Ihre Um-
sätze und Gewinne gegenüber dem Fiskus angeben.  
Auf die Anonymität des Internets zu vertrauen,  
empfiehlt sich nicht, denn die Finanzbehörden ver-
folgen die Verkaufsaktivitäten von Internethändlern 
mittlerweile über spezielle Analyseprogramme, mit 
denen sich Verkäufe im großen Stil nachvollziehen 
lassen. Werden gewerbliche Händler im Nach-
hinein enttarnt, drohen ihnen erhebliche Steuer nach-
zahlungen und Zinsforderungen sowie ein Ver fahren 
wegen Steuerhinterziehung.

Quelle:
Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., Pressemitteilung v. 18.05.2021

Frage nach der Gewerblichkeit: Sind private eBay-Verkäufe steuerpflichtig?
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Hierüber musst das Finanzgericht Köln (FG) ent-
scheiden.
Der 1965 geborene Kläger ist aufgrund eines  
Motor  radunfalls schwerbehindert. Er wurde von der 
Pflege  kasse in Pflegegrad 4 (schwerste Beein träch-
tigung der Selbständigkeit) eingestuft. In seiner Ein-
kommensteuererklärung machte er die Miet- und 
Verpflegungskosten für die Unterbringung in einer 
Pflegewohngemeinschaft als außergewöhnliche Be-
l astung geltend. Das Finanzamt lehnte eine Berück-
sichtigung jedoch ab, da der Kläger nicht in einem 
Heim untergebracht war.
Die Klage vor dem FG war teilweise erfolgreich. Die 
geltend gemachten Aufwendungen für die durch die 
Krankheit und die schwere Behinderung mit der  
Folge der Pflegebedürftigkeit veranlasste Unter-
bringung des Klägers in der Wohngemeinschaft  
stellen abziehbare Krankheitskosten dar. Die Unter-
bringung eines erst 50-jährigen Mannes in einem 
Pflegeheim ist außergewöhnlich im Sinne des 

Gesetzes. Es gibt im Steuergesetz keine Unter-
schei dung zwischen verschiedenen, vom Gesetz-
geber gleichermaßen anerkannten Formen der 
Unter bringung pflegebedürftiger Menschen oder von 
Menschen mit Behinderung.
Jedoch sind die Kosten nicht in voller Höhe zu 
berücksichtigen, sondern es müssen die sogenannte 
Haushaltsersparnis und die zumutbare Belastung 
abgezogen werden. Der Ansatz einer Haus halts-
ersparnis scheidet nur aus, solange noch die 
Fixkosten der früheren Wohnung deshalb in unver-
änderter Höhe getragen werden müssen, weil eine 
Rückkehr des Pflegebedürftigen in die Wohnung 
nicht auszuschließen ist. Dies ist jedoch bei dem 
Kläger aufgrund des fortschreitenden Grades seiner 
Pflegebedürftigkeit nicht zu erwarten.

Quelle:  
FG Köln, Urt. v. 30.09.2020 - 3 K 1858/18, Rev. (BFH: VI R 40/20)

STEUERTERMINE

AUGUST 2021

10.08. Umsatzsteuer
 Lohnsteuer*
 Solidaritätszuschlag*
 Kirchenlohnsteuer ev. und r.kath.*

16.08.  Grundsteuer**
 Gewerbesteuer**

Zahlungsschonfrist: 
bis zum 13.08. bzw. 19.08.2021. Diese Schonfrist 
gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per 
Scheck. [* bei monatlicher Abführung für Juli 
2021; ** Viertel jahresrate an die Gemeinde]
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SEPTEMBER 2021

10.09. Umsatzsteuer
 Lohnsteuer*
 Solidaritätszuschlag*
 Kirchenlohnsteuer ev. und r.kath.* 
 Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer**
 Solidaritätszuschlag**
 Kirchensteuer ev. und r.kath.**

Zahlungsschonfrist: 
bis zum 13.09.2021. Diese Schon   frist gilt nicht  
bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck.  
[* bei monatlicher Abführung für August 2021;  
** für das III. Quartal 2021]




